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Kantonsratsbeschluss 
über die Integrierte Aufgaben- und  
Finanzplanung 2025 bis 2030 sowie über  
das Budget 2025 

vom 6. Dezember 2024  

Der Kantonsrat des Kantons Obwalden 

gestützt auf Artikel 40 der Kantonsverfassung vom 19. Mai 19681 und Artikel 62 des Kantonsratsgesetzes vom 21. April 20052, 

beschliesst: 

 

1. Von der Integrierten Aufgaben- und Finanzplanung 2025 bis 2030 samt Bericht zum Budget 2025 wird mit den Anmerkungen im Anhang Kenntnis genommen. 

2. Das Budget 2025 wird mit folgendem Schlussergebnis verabschiedet: 

  

  

Erfolgsrechnung: in Fr. 

Betrieblicher Aufwand 344 141 490.– 

Betrieblicher Ertrag 307 836 774.– 

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -36 304 716.– 

Ergebnis aus Finanzierung 19 304 800.– 

 

1   GDB 101 

2   GDB 132.1 
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Operatives Ergebnis -16 999 916.– 

Ausserordentlicher Aufwand – Zusätzliche Abschreibungen 2 658 900.– 

Ausserordentlicher Ertrag - Auflösung Schwankungsreserve 21 100 000.– 

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (Ertragsüberschuss) 1 441 184.– 

Investitionsrechnung:  

Ausgaben 135 534 100.– 

Einnahmen 91 754 030.– 

Nettoinvestitionen 43 780 070.– 

 

3. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 

Sarnen, 6. Dezember 2024 Im Namen des Kantonsrats 

Der Ratspräsident: Andreas Gasser  

Der Ratssekretär: Beat Hug 
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Anhang über die Anmerkungen zur Integrierten Aufgaben- und Finanzplanung 2025 bis 2030 

 

Der Kantonsrat hat bei der Beratung folgende Anmerkungen zum IAFP 2025 bis 2030 sowie zum Bericht zum Budget 2025 des Regierungsrats erheblich erklärt: 

Departement/ 

Amt 

Seite(n) 

Ziffer 

Massnahme 

Regierungsrat 

Anmerkung 

Kantonsrat 

BRD Seite 68 Geplante Neuverteilung Mineralölsteuer (Nachtrag Stras-

senbeitragsverordnung) 

Auf die geplante Neuverteilung der Mineralölsteuer und somit 

die Ausarbeitung des Nachtrages zur Strassenbeitragsverord-

nung ist zu verzichten. 

BKD Seite 141 Schwerpunktplanung 2025 bis 2030 Ergänzung 

Die Fachstelle Denkmalpflege und Archäologie bearbeitet Bau-

gesuche zeitgerecht, effizient und pragmatisch. Sie priorisiert die 

denkmalschützerischen Aufgaben. Damit stellt sie sicher, dass 

die vorhandenen Ressourcen für alle Aufgabenbereiche ausrei-

chen.  

BKD Seite 243 Be-

richt zum 

Budget; Stel-

lenplan 

Budget 2025 

Im Budget 2025 sind folgende 7,65 unbefristeten Stellen 

enthalten: … 

Bildungs- und Kulturdepartement 

Amt für Kultur und Sport: Gebietsdenkmalpfleger/in, Kul-

turgüterschutzbeauftragte/r: 40% 

Die 40%-Stelle Gebietsdenkmalpfleger/in, Kulturgüterschutzbe-

auftragte/r ist zwei weitere Jahre befristet weiterzuführen. 

 

 

 


